
Beschluss: 
 

1. Der Stadtrat beschließt das Umschuldungskonzept zum Abbau der Liquiditätskredite un-
ter die Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 KVG LSA. 

 
2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, bis April 2020 dem Stadtrat dazu einen Til-

gungsplan einschließlich Finanzierungsinstrumenten zur Beschlussfassung vorzulegen.  
 
3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, mit dem Land Gespräche zu führen, um vom 

Land ein Entschuldungsprogramm für Liquiditätskredite analog Stark II für Investitions-
kredite einzufordern oder eine gemeinsame Schuldenbewirtschaftung unter der Ägide 
des Landes – zur Nutzung der besseren Zinskonditionen des Landes – zu erreichen. 

 
4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, sich zwecks Teilnahme am vom Bundesfinanz-

minister angekündigten Programm zur kommunalen Entschuldung, an die hierfür maß-
geblichen Stellen zu wenden. 

 
5. Der Oberbürgermeister wird mit der Vorbereitung der Umsetzung des Umschuldungs-

konzeptes beauftragt. 
 
6. Der Abschluss jeglicher vertraglicher Verpflichtungen der Stadt zur Umsetzung des Um-

schuldungskonzeptes bedarf der gesonderten Beschlussfassung des Stadtrates. 

 

 


